
§ 17
(1) Weitere Rechte der Abgeordneten der Volkskammer 

ergeben sich aus den Grundsätzen der Verfassung (Ar
tikel 67-70).

(2) Bleibt ein Abgeordneter der Volkskammer einer Sit
zung ohne Entschuldigung fern, so verliert er in einer 
vom Staatsrat festgesetzten Höhe den Anspruch auf Auf
wandsentschädigung.

IV
Die Fraktionen 

§ 18
(1) Die Abgeordneten können sich zu Fraktionen zusam

menschließen. Abgeordnete, die keiner Fraktion ange
hören, können sich einer Fraktion als Gäste anschließen.

(2) Die Bildung einer Fraktion, das Verzeichnis ihrer 
Mitglieder sowie die Namen des Vorsitzenden, der Stell
vertreter und des Sekretärs der Fraktion sind dem Präsi
dium der Volkskammer schriftlich mitzuteilen.

V
Das Präsidium 

§ 19
(1) Dem Präsidium obliegt die ständige Tagungsleitung 

der Plenarsitzungen der Volkskammer.
(2) Entsprechend dem Beschluß der Volkskammer über 

Termin und Tagesordnung der Plenarsitzungen bzw. den 
Festlegungen des Staatsrates über den Termin und den 
Vorschlag zur Tagesordnung beruft das Präsidium die 
Sitzungen der Volkskammer ein, leitet die Plenarsitzungen 
und regelt ihren Geschäftsgang.

§ 20

(1) Im Präsidium muß jede Fraktion vertreten sein, die 
mindestens 40 Mitglieder hat.

(2) Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten, seinem 
Stellvertreter, dem Sekretär des Staatsrates und weiteren 
Mitgliedern.
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